
Durch die richterlich geforderte Umstellung des Steuermaßstabs verringert sich die 
Zweitwohnungsteuer im Vergleichsjahr um ca. 2.000 € auf voraussichtlich 33.000,00 € 
jährlich. 
 
 
Demografische Auswirkungen sowie Auswirkungen auf Inklusion: Keine 


